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1. Einleitung 

Die Wissenschaftlichen Dienste sind um Auskunft zu verschiedenen Aspekten der Wohneigen-
tumssituation1 in den EU-Mitgliedstaaten Frankreich, Italien, den Niederlanden und Schweden 
gebeten worden. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Fragestellungen: 

– Wie hoch ist die Wohneigentumsquote? 

– Wie haben sich die Kaufpreise für Wohnimmobilien entwickelt? 

– Welche Kosten fallen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Wohnungen und Häusern 
zu Wohnzwecken in welcher Höhe an?  

– Wird der Erwerb von Wohneigentum staatlich gefördert – etwa durch besondere steuerli-
che Rahmenbedingungen oder eine Unterstützung bei der Finanzierung? Falls ja: Wie ist 
die Förderung ausgestaltet? 

– Wird die derzeitige Wohneigentumsförderung als erfolgreich angesehen? Gibt es aktuelle 
Reformüberlegungen mit dem Ziel, den Erwerb selbstgenutzten Wohneigentums zu erleich-
tern? Gibt es insbesondere Pläne, die Kaufnebenkosten zu senken oder anzuheben? 

Nachfolgend werden die einschlägigen erlangbaren Informationen unter Einbeziehung der jewei-
ligen Situation in Deutschland dargestellt.2 

2. Wohneigentumsquote 

Der Anteil der Eigentümerhaushalte in selbst bewohnten Wohnungen in Wohngebäuden an allen 
Haushalten in bewohnten Wohnungen in Wohngebäuden wird als Wohneigentumsquote (alterna-
tiv: Eigentumsquote) bezeichnet.3 Die Wohneigentumsquote differiert zwischen den einzelnen 
Staaten erheblich. Nachfolgender Tabelle kann die jeweilige Wohneigentumsquote der vorlie-
gend betrachteten Staaten in den Jahren 2015 bis 2023 entnommen werden:  

  

 

1 Zur Vermeidung von Missverständnissen wird darauf hingewiesen, dass es vorliegend mithin nicht um Woh-
nungseigentum im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) geht, sondern um Wohneigentum, also solche 
Immobilien, die durch die Eigentümer zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden, unabhängig davon, ob es sich 
um Eigentumswohnungen oder um Häuser handelt. 

2 Die Angaben zur Situation im Ausland basieren weitgehend auf Auskünften der jeweiligen Parlamentsverwal-
tungen. Aufgrund dessen wird vorliegend weder ein Anspruch auf Vollständigkeit noch auf wissenschaftliche 
Fundiertheit der aufgeführten Angaben erhoben. 

3 Vgl. etwa Statistisches Bundesamt, Wohnen – Eigentumsquote, 19.02.2024, abrufbar unter https://www.desta-
tis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Wohnen/Tabellen/tabelle-eigentumsquote.html). Letzter Abruf dieser 
und sämtlicher nachfolgender Internet-Quellen: 18.11.2024. 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Wohnen/Tabellen/tabelle-eigentumsquote.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Wohnen/Tabellen/tabelle-eigentumsquote.html
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 Wohneigentumsquote in % 

Jahr Deutschland Frankreich  Italien Niederlande  Schweden 

2015 51,9 64,1 72,9 67,8 66,2 

2016 51,7 64,9 72,3 69,0 65,2 

2017 51,4 64,4 72,4 69,4 65,2 

2018 51,5 65,1 72,4 68,9 64,1 

2019 51,1 64,1 72,4 68,9 63,6 

2020 50,5 63,3 75,1 69,1 64,5 

2021 49,1 64,7 73,7 70,1 64,9 

2022 46,5 63,4 74,3 70,6 64,2 

2023 47,6 63,1 75,2 69,3 64,9 

Quelle: eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_lvho02/default/table?lang=en&category=livcon.ilc.ilc_lv.ilc_lvho  

Ein Vergleich der Wohneigentumsquoten der betrachteten Staaten ergibt, dass sich die Quoten 
nicht nur in ihrer Höhe ganz erheblich voneinander unterscheiden, sondern auch unterschiedli-
che Verläufe aufweisen. Deutschland stellt das einzige Land dar, dass eine Wohneigentumsquote 
von unter 50 % aufweist. Der Abstand zu den hinsichtlich der Quote nächstgelegenen Ländern 
Frankreich und Schweden ist mit über 15 Prozentpunkten bereits erheblich und noch einmal grö-
ßer hinsichtlich den Niederlanden und Italien, die knapp unter bzw. deutlich über 70 % Eigen-
tumsquote liegen. Auch im Verlauf unterscheidet sich Deutschland maßgeblich von den anderen 
betrachteten Staaten: Nur in Deutschland ist die Wohneigentumsquote im betrachteten Zeitraum 
erheblich gesunken (4,3 Prozentpunkte), wobei dieser Rückgang insofern nochmals bemerkens-
werter erscheint, als er nach vorheriger weitgehender Stabilität im Wesentlichen erst 2020 ein-
setzte. In Frankreich und Schweden ist ein vergleichsweise leichterer Rückgang zu verzeichnen, 
während der Wert in den Niederlanden seit 2016 weitgehend stabil blieb. Italien dagegen weist – 
trotz des bereits höchsten absoluten Niveaus – als einziges der betrachteten Länder einen deutli-
chen Anstieg der Quote auf, im Wesentlichen ab dem Jahr 2020. 

3. Kaufpreise für Wohnimmobilien 

In Deutschland hat sich der durchschnittliche Kaufpreis für Wohnimmobilien wie folgt entwi-
ckelt:  

Jahr Kaufpreis Ein- und Zweifami-
lienhäuser (€/m2) 
 

Kaufpreis Eigentumswohnun-
gen (€/m2) 

2015  2.104  1.861 

2016   2.258 2.017 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_lvho02/default/table?lang=en&category=livcon.ilc.ilc_lv.ilc_lvho
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Jahr Kaufpreis Ein- und Zweifami-
lienhäuser (€/m2) 
 

Kaufpreis Eigentumswohnun-
gen (€/m2) 

2017  2.414  2.182 

2018  2.633  2.379 

2019  2.893  2.641 

2020  3.237  2.963 

2021  3.680  3.353 

Quelle: statista Immobilienpreise – Dossierplus zur Entwicklung der Kaufpreise für Wohnimmobilien in Deutschland, S. 17, 18  

Im betrachteten Zeitraum sind die durchschnittlichen Preise mithin um 74,9 % bei Ein- und 
Zweifamilienhäusern und 80,17 % bei Eigentumswohnungen gestiegen. 

Für Frankreich wird berichtet, dass nach einer Phase der Stagnation während der pandemiebe-
dingten Gesundheitsbeschränkungen die Immobilienpreise seit 2022 unter dem dreifachen Effekt 
der Rückkehr der Inflation, steigender Zinssätze und der Unsicherheit im Zusammenhang mit 
dem Krieg in der Ukraine gesunken seien. Eine seit einigen Monaten zu beobachtende Entspan-
nung bei den Zinssätzen gehe mit einem langsamen und schwachen Anstieg der Preise einher.  

In Italien ist die Preisentwicklung auf dem Wohnungsmarkt in den letzten Jahren nicht der Dyna-
mik der Absatzmärkte gefolgt. Anders als im Durchschnitt der europäischen Länder blieben die 
durchschnittlichen Wohnungspreise zwischen 2008 und 2011 weitgehend stabil. Der Preisrück-
gang setzte sich seit 2012, dem Jahr, in dem der Handel am stärksten schrumpfte, bis 2019 fort, 
obwohl das Verkaufsvolumen im Wohnungsmarkt seit 2014 zu steigen begann. Im Jahr 2020, als 
der Wohnungsmarkt durch den wirtschaftlichen Schock infolge der pandemischen Gesund-
heitskrise beeinträchtigt wurde, begannen die Wohnungspreise, die Ende 2019 einige Anzeichen 
einer Erholung gezeigt hatten, zu steigen und verstärkten sich in den Jahren 2021 und 2022, als 
der Index um 4 % stieg. Im Jahr 2023 schwächte sich das Wachstum ab und blieb leicht über 
1 %. 
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Tabelle: Index der Wohnraumpreise und des Wohnraummarktes in Italien seit 2004 nach den ISTAT Zeitreihenstatistiken. 

In den Niederlanden hat sich der durchschnittliche Kaufpreis für Wohnimmobilien wie folgt ent-
wickelt: 

Jahr 
 

Durchschnittlicher Kaufpreis 
in Euro 
 

2015  234.639 

2020  344.206 

2021  396.332 

2022 436.652 

2023 423.325 

Quelle: Centraal Bureau voor de Statistiek4  

Der durchschnittliche Kaufpreis ist im betrachteten Zeitraum damit um 80,42 % gestiegen. 

 

4 Abrufbar unter https://opendata.cbs.nl/#/CBS/en/dataset/85822ENG/table. 

https://opendata.cbs.nl/#%2FCBS%2Fen%2Fdataset%2F85822ENG%2Ftable
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In Schweden haben sich die Preise für Wohnimmobilien in den letzten zehn Jahren auf nationa-
ler Ebene stark entwickelt, wie der nachfolgenden Tabelle entnommen werden kann:  

Jahr Durchschnittlicher Kaufpreis 
Einfamilienhäuser (SEK/m2) 
 

Durchschnittlicher Kaufpreis 
Eigentumswohnungen 
(SEK/m2) 
 

2015  20.853  34.645  

2016   23.125  37.782  

2017  24.966  39.088  

2018 24.638  36.922  

2019 25.393  38.270  

2020 27.627  40.888  

2021 32.203  44.546  

2022 31.592  44.152  

2023 29.319  42.680  

29319Quelle: Statistics Sweden (SCB) and Swedish Construction Federation (Byggföretagen) 

Der Preisanstieg in Schweden betrug im dargestellten Zeitraum mithin 40,6 % bei Einfamilien-
häusern und 23,19 % bei Eigentumswohnungen. 

4. Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb von Wohnimmobilien 

In Deutschland sind mit einem Immobilienkauf verschiedene Nebenkosten verbunden, die sich 
in der Praxis nicht selten auf über 10 % des Kaufpreises summieren und insofern eine nicht un-
erhebliche Belastung darstellen. Im Einzelnen fallen Notar- und Grundbuchkosten an, die Grund-
erwerbsteuer und gegebenenfalls Maklerkosten. 

Die Höhe der Notar- und Grundbuchkosten hängt zum einen von der Höhe des Kaufpreises ab, 
zum anderen von den je nach konkreter Fallkonstellation im Einzelnen vorzunehmenden Eintra-
gungen und Beurkundungen. So wird beispielsweise in dem Regelfall eines kreditfinanzierten 
Erwerbs auch die Bestellung und Eintragung einer das Bankdarlehen absichernden Grundschuld 
erfolgen, wofür wiederum Gebühren anfallen. Grob ist in der Praxis mit Notar- und Grundbuch-
kosten in Höhe von insgesamt ca. 1,5 % des Kaufpreises zu rechnen.  
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Die Höhe der bei einem Immobilienkauf anfallenden Grunderwerbsteuer variiert je nach Bundes-
land. Zwar legt das Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG)5 als Bundesgesetz im Ausgangspunkt die 
Höhe der Grunderwerbsteuer auf 3,5 % des Kaufpreises fest (§§ 11, 8 GrEStG). Die Bundesländer 
können hiervon jedoch abweichen – von dieser Option haben derzeit sämtliche Länder bis auf 
Bayern Gebrauch gemacht. Der Grundsteuersatz liegt infolgedessen mit Ausnahme Bayerns, wo 
er bei 3,5 % liegt, derzeit zwischen 5,0 und 6,5 %.  

Die Höhe der Maklerprovision ist nicht gesetzlich festgelegt. Im Regelfall beträgt sie zwischen 
5,95 % und 7,14 % des Kaufpreises. Seit einer Ende 2020 in Kraft getretenen Gesetzesänderung 
teilen sich Käufer und Verkäufer diese Provision regelmäßig zu gleichen Teilen, vgl. § 656c Bür-
gerliches Gesetzbuch (BGB)6. 

Auch in Frankreich fallen bei einem Immobilienverkauf Nebenkosten im Zusammenhang mit 
der Beurkundung des Verkaufsvorgangs an: 

– Gebühren und Steuern (ca. 80 % der Kosten): Hierbei handelt es sich um die vom Staat und 
den Gebietskörperschaften erhobenen Beträge (die Eintragungsgebühr oder Handänderungs-
steuer; die Grundsteuer – taxe de publicité foncière). Der Notar erhebt die Steuern, um sie 
anschließend an die Staatskasse abzuführen. Die Grunderwerbsteuer wird von den Departe-
mentsräten festgelegt und hängt somit davon ab, wo die Immobilie erworben wurde. Sie be-
trägt maximal 5,09 % des Verkaufspreises. 

– Auslagen und Nebenkosten (ca. 10 % der Kosten): Der Notar muss im Namen seines Man-
danten verschiedene Kosten vorstrecken: Vergütungen für Dritte (Katasteramt, Geometer 
usw.), Kosten für vorzulegende Verwaltungsunterlagen usw. Der Notar ist verpflichtet, die 
Kosten für den Erwerb des Grundstücks zu tragen. Der Klient muss somit die Kosten erstat-
ten, die dem Notar für die Erbringung seiner Leistung entstanden sind. 

– Die Honorare oder Gebühren des Notars (ca. 10% der Kosten).  

Beim Erwerb von Wohneigentum in Italien fallen für den Käufer eine Reihe von Kosten an, ein-
schließlich eines etwaigen Vorvertrags: Notarielle Gebühren, Steuern sowie Maklergebühren (4 % 
bis 5 % des Kaufpreises). 

Bei den Notargebühren handelt es sich um die Vergütung des Notars (Gebühr), zu der die Gebüh-
ren für das nationale Notararchiv, die der normalen Mehrwertsteuer unterliegen (22 %), sowie 
die Erstattung der Kosten, die dem Notar bei der Suche nach den für die Erstellung der Urkunden 
erforderlichen Unterlagen entstehen, hinzuzurechnen sind. Die Kosten für notarielle Dienstleis-
tungen richten sich im Allgemeinen nach dem Verkaufspreis der Immobilie und ihrer 

 

5 Grunderwerbsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 1997 (BGBl. I S. 418, 1804), das 
zuletzt durch Artikel 30 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 411) geändert worden ist. 

6 Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 
738), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden 
ist. 
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geografischen Lage oder alternativ nach dem Katasterwert der Immobilie (Regel des „Preiswer-
tes“) mit der Möglichkeit eines Nachlasses von 30 % zugunsten des Käufers auf die Notarkosten. 

Der Erwerb einer Wohnung ist zudem mit der Zahlung bestimmter indirekter Steuern verbunden, 
die sowohl mit der Eintragung des Vertrages als auch mit dem Kaufvertrag zusammenhängen. 

Für die Registrierung eines Vorvertrags werden folgende Steuern fällig: 

– Eintragungssteuer zu einem festen Satz (200 EUR), unabhängig vom Verkaufspreis. 

– Stempelsteuer in Abhängigkeit vom Umfang der Eintragung (wenn der Vertrag durch eine 
öffentliche oder beglaubigte private Urkunde erstellt wird, beträgt die Stempelsteuer stets 
155 EUR). 

– Proportionale Eintragungssteuer, wenn im Vorvertrag eine Zahlung vorgesehen ist, in Höhe 
von (i) 0,50 Prozent der als Bestätigung vorgesehenen Beträge oder (ii) 3 Prozent der als An-
zahlung auf den Kaufpreis vorgesehenen Beträge. In jedem Fall wird die im Voraus gezahlte 
anteilige Steuer von der Steuer abgezogen, die für die Eintragung des endgültigen Kaufver-
trags zu entrichten ist (mit der Möglichkeit einer Rückerstattung, falls die Zahlung den Be-
trag übersteigt, der als Eintragungssteuer für den endgültigen Vertrag zu entrichten ist). 

– Wenn der Kaufvertrag mehrwertsteuerpflichtig ist, (i) wird die Vorauszahlung mit der 
Mehrwertsteuer verrechnet (vereinbarte Vorauszahlung) und die Registrierungssteuer zu 
einem festen Satz (200 EUR) erhoben, oder (ii) der Bestätigungsstempel ist nicht mehrwert-
steuerpflichtig mit anteiliger Registrierungssteuer (0,50 %). 

Bei der Registrierung des endgültigen Kaufvertrags ist bezüglich der zu entrichtenden Steuern 
danach zu differenzieren, ob der Kauf von einer Privatperson oder von einem mehrwertsteuer-
pflichtigen Unternehmen erfolgt.  

Beim Kauf von einer Privatperson oder einem Unternehmen, das von der Mehrwertsteuer befreit 
ist, fallen folgende Steuern an: 

– Proportionale Registrierungssteuer von 9 Prozent (bei einem Mindestbetrag von 1.000 EUR); 

– Feste Hypothekensteuer von 50 EUR; 

– Feste Katastersteuer in Höhe von 50 EUR. 

Beim Verkauf von Wohneigentum (und dessen Zubehör) kann der private Erwerber beim Notar 
die Anwendung der „Preis-Wert“-Regel beantragen, sofern der Übertragungspreis in der Urkunde 
angegeben ist. In diesem Fall ist die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Eintragungs-
steuer der Katasterwert der Immobilie (neu bewertete Katasterrente – 5 Prozent – multipliziert 
mit einem Koeffizienten von 120). Einer der Vorteile, die sich aus der Anwendung dieser Regel 
ergeben, ist die Reduzierung der Notargebühren um 30 Prozent und die Begrenzung der Veranla-
gungsbefugnis der italienischen Steuerbehörde. 

Beim Erwerb von einem mehrwertsteuerpflichtigen Unternehmen fallen folgende Steuern an:  
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– Mehrwertsteuer in Höhe von 10 % bzw. 22 % für den Erwerb von Grundstücken, die in 
eine der Kategorien des so genannten „Luxus“ fallen (z. B. Villen und kunsthistorische 
Schlösser oder Gebäude). Die Steuerbemessungsgrundlage für die Mehrwertsteuer ist der 
Lieferpreis; 

– Feste Registrierungssteuer von 200 EUR; 

– Feste Hypothekensteuer in Höhe von 200 EUR; 

– Feste Katastersteuer in Höhe von 200 EUR. 

In den Niederlanden gibt es zwei Varianten der Standardkosten für den Käufer: Kosten koper 
(„Kosten für den Käufer“) und vrij op naam („frei zu nennen“). Kosten koper, für bestehende 
Häuser, umfasst üblicherweise die Grunderwerbsteuer und die Notargebühren (Überführungsur-
kunde; Grundbuchamt). Vrij op naam fällt in der Regel für neu gebaute Häuser an und sind güns-
tiger als Kosten koper, da keine Grunderwerbssteuer anfällt. 

Außerdem können auch in den Niederlanden weitere Kosten anfallen im Zusammenhang mit ei-
ner Hypothek (Beratung; Bearbeitung; Notar), etwaiger Wertermittlung, Nationaler Hypotheken-
garantie (NHG), Baugutachten und Immobilienmakler. 

Beabsichtigt man in Schweden ein Haus oder ein Grundstück für ein Haus zu erwerben, ist die 
Eintragung als Eigentümer der Immobilie beim Katasteramt zu beantragen. Der Rechtstitel (lag-
fart) ist der Beweis für das Eigentum an einer Immobilie. Die Kosten für dieses Dokument werden 
als Stempelsteuer bezeichnet. Die Kosten belaufen sich auf 1,5 Prozent des Kaufpreises oder des 
Schätzwerts (taxeringsvärde), je nachdem, welcher Wert höher ist. Außerdem ist eine Antragsge-
bühr in Höhe von 825 SEK zu entrichten. Für den Erwerb einer Wohnung (bostadsrätt) ist kein 
Rechtstitel erforderlich. Nimmt der Immobilienkäufer bei der Bank einen Kredit auf, muss er die 
Immobilie als Sicherheit für den Kredit verwenden. Neue Hypotheken kosten hierbei zwei Pro-
zent Stempelsteuer auf den Hypothekenbetrag und eine Gebühr von 375 SEK. 

5. Staatliche Förderung und Anreize für den Erwerb von Wohneigentum  

In Deutschland existiert für den Erwerb von Wohneigentum für private Wohnzwecke derzeit 
keine steuerliche Förderung, etwa in Gestalt einer Grunderwerbsteuerbefreiung oder einer steuer-
lichen Absetzbarkeit etwaiger Darlehenszinsen. Im Bereich der Kreditvergabe existieren auf Bun-
desebene Förderprogramme der staatlichen Förderbank Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). So 
gibt es etwa das „KfW-Wohneigentumsprogramm“ (Kredit Nr. 124), mit dem die KfW mit zins-
günstigen, langfristigen Krediten den Bau oder Erwerb von selbst genutzten Eigenheimen und Ei-
gentumswohnungen in Deutschland mit bis zu 100.000 Euro pro Vorhaben fördert.7 Ein weiteres 
Förderprogramm der KfW ist das Förderprogramm „Wohneigentum für Familien“ (Kredit Nr. 
300).8 Hier gibt die KfW Familien mit Kindern und Alleinerziehenden, die klimafreundlich 

 

7 Vgl. https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Neubau/F%C3%B6rderprodukte/Wohneigentums-
programm-(124)/. 

8 Vgl. https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Neubau/F%C3%B6rderprodukte/Wohneigentum-
f%C3%BCr-Familien-(300)/. 

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Neubau/F%C3%B6rderprodukte/Wohneigentumsprogramm-(124)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Neubau/F%C3%B6rderprodukte/Wohneigentumsprogramm-(124)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Neubau/F%C3%B6rderprodukte/Wohneigentum-f%C3%BCr-Familien-(300)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Neubau/F%C3%B6rderprodukte/Wohneigentum-f%C3%BCr-Familien-(300)/
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bauen, einkommensabhängige Förderkredite für einen klimafreundlichen Neubau für den Bau 
und den Erstkauf von Haus und Eigentumswohnung bei einem Kredithöchstbetrag von 170.000 
bis 270.000 Euro.  

In Frankreich gibt es verschiedene – meist einkommensabhängige – Hilfen für Erstkäufer, d. h. 
Personen, die in den letzten zwei Jahren nicht Eigentümer ihrer Hauptwohnung waren:  

– Das zinslose „Darlehen zum Nullsatz“ (le prêt à taux zéro), für das keine Zinsen und keine 
Bearbeitungsgebühren anfallen, wird wie ein herkömmliches Immobiliendarlehen bei einer 
Bank beantragt, die eine Vereinbarung mit dem Staat geschlossen hat. Es können bis zu 
40 % des Kaufpreises der Immobilie über einen Zeitraum von bis zu 25 Jahren geliehen 
werden. Es gelten folgende Einkommensvoraussetzungen: Jahreseinkommen unter 37.000 
EUR bzw. 51.800 EUR für zwei Personen. 

– Das Sozialaktionsdarlehen (le prêt d’action sociale, PAS), dessen Zinssatz ebenso wie die 
Bearbeitungsgebühren nach oben begrenzt ist, berechtigt zu einer Ermäßigung der Notarkos-
ten und kann über 30 Jahre abgeschlossen werden. Die Einkommensbedingungen sind die 
gleichen wie beim Darlehen zum Nullsatz. 

– Eine durch die Einrichtung Action Logement ausgestellte Akzessionsprämie (prime acces-
sion), also eine nicht zurückzuzahlende Prämie, war Arbeitnehmern des Privatsektors vor-
behalten und konnte bis zu 10.000 Euro für den erstmaligen Erwerb von Wohneigentum be-
tragen. Das Förderprogramm, von dem mehr als 20.000 Haushalte profitieren konnten, ist 
zwischenzeitlich ausgelaufen.9 Action Logement kann denselben Empfängern auch Darle-
hen bis zu 30.000 € zu einem günstigen Zinssatz von 1 % und einer Laufzeit von bis zu 25 
Jahren anbieten (prêt accession).10 

Darüber hinaus haben mehrere Gemeinden in Großstädten Fördermaßnahmen für den Erwerb 
von Wohneigentum eingeführt. Schließlich sind Bauspardarlehen (plan épargne logement, PEL11) 
und konventionierte Darlehen (prêt conventionné, PC12) ohne Bedürftigkeitsprüfung erhältlich. 

In den Niederlanden existieren verschiedene Instrumente zur Förderung des Erwerbs von Wohn-
eigentum: 

– Die Zinsen für eine Eigenheimhypothek können – maximal 30 Jahre lang – von der Einkom-
mensteuer abgesetzt werden.13 

 

9 Vgl. https://www.actionlogement.fr/prime-accession. 

10 Vgl. https://www.actionlogement.fr/le-pret-accession. 

11 Vgl. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16140. 

12 Vgl. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10793. 

13 Vgl. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/en/individuals/content/qualifying-non-resident-tax-
payer-mortgage-interest-deduction. 

https://www.actionlogement.fr/prime-accession
https://www.actionlogement.fr/le-pret-accession
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16140
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10793
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/en/individuals/content/qualifying-non-resident-taxpayer-mortgage-interest-deduction
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/en/individuals/content/qualifying-non-resident-taxpayer-mortgage-interest-deduction
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– Die Nationale Hypothekengarantie (NHG) bietet Schutz vor Restschulden, wenn die Hypo-
thek aufgrund von unfreiwilliger Arbeitslosigkeit, Scheidung oder Arbeitsunfähigkeit nicht 
bedient werden kann. Im Jahr 2024 ist es möglich, eine nationale Hypothekengarantie für 
eine maximale Hypothek von 435.000 Euro gegen eine einmalige Gebühr von 0,6 % abzu-
schließen.14 

– Weitere Erstkäuferdarlehen sind von Gemeinden, Wohnungsbaugesellschaften und/oder 
Provinzen erhältlich. 

– 2024 wurde durch die Zentralregierung der Nationale Fonds für erschwingliche Wohnun-
gen eingerichtet. Er kann von Erstkäufern mit einem Einkommen bis zum Doppelten des 
Grundeinkommens (ca. 83.000 €) in Anspruch genommen werden. Der Fonds ist für Neu-
bauten bestimmt, der maximale Marktwert der betreffenden Wohnungen entspricht der Er-
schwinglichkeitsgrenze: 390.000 € im Jahr 2024. Die Käuferunterstützung („Käuferrabatt“ 
auf den Kaufpreis) entspricht der Differenz zwischen dem Marktwert und dem Verkaufs-
preis der Wohnung und beträgt maximal 70.000 €. Die Projektentwickler tragen 25 % zum 
Käuferrabatt bei. Der Fonds hat eine revolvierende Wirkung.15 

Zudem wurde im Jahr 2021 eine Differenzierung der Grunderwerbsteuer eingeführt: Private Käu-
fer, die beabsichtigen, die gekaufte Immobilie selbst zu bewohnen, zahlen 2 % Grunderwerb-
steuer, Investoren 10,4 %.16 Außerdem sind junge Käufer (18-35 Jahre) von der Zahlung der 
Grunderwerbsteuer für Häuser bis 510.000 Euro befreit, sofern sie die Absicht haben, langfristig 
in der Immobilie zu wohnen.17 Diese Befreiung kann nur einmal in Anspruch genommen werden. 
Das Gesetz wurde kürzlich evaluiert. Eine der Schlussfolgerungen ist, dass der Wohnungsmarkt 
für Erstkäufer ('Starter') zugänglicher geworden ist, insbesondere dort, wo der Wettbewerb zwi-
schen Startern und Investoren am größten ist.18 

In Italien existiert eine Vielzahl von Fördermaßnahmen unterschiedlicher Art: Steuervorteile für 
Ersterwerber, ein Hypothekengarantiefonds sowie Steueranreize für junge Erwerber. 

Für den erstmaligen Erwerb von Wohneigentum am Erstwohnsitz werden unter bestimmten Vo-
raussetzungen Steuervorteile gewährt. Im Falle des Kaufs von einer Privatperson oder einem Un-
ternehmen, das von der Entrichtung der Mehrwertsteuer befreit ist, gilt demnach eine 

 

14 Vgl. https://www.nhg.nl/het-krijgen-van-nhg/nhg-voor-starters/. 

15 Vgl. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/06/24/meer-koopkansen-voor-starters-met-nationaal-
fonds-betaalbare-koopwoningen; https://www.svn.nl/over-svn/nieuws/meer-betaalbare-koopwoningen-voor-
starters-met-nationaal-fonds-betaalbare-koopwoningen/.  

16 Wet differentiatie overdrachtsbelasting, 'Gesetz zur Differenzierung der Grunderwerbsteuer' (https://zoek.officie-
lebekendmakingen.nl/stb-2020-545.html), vgl. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldconten-
tnl/belastingdienst/prive/woning/overdrachtsbelasting/tarieven_overdrachtsbelasting/het_tarief_van_de_over-
drachtbelasting#:~:text=10%2C4%25%20voor%20alle%20andere,gelijk%20met%20de%20woning%20koopt. 

17 Vgl. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huis-kopen/vraag-en-antwoord/vrijstelling-overdrachtsbelas-
ting. 

18 Vgl. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2024/10/17/kabinetsreactie-evaluatie-wet-diffe-
rentiatie-overdrachtsbelasting-en-verhoging-algemene-tarief-naar-104. 

https://www.nhg.nl/het-krijgen-van-nhg/nhg-voor-starters/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/06/24/meer-koopkansen-voor-starters-met-nationaal-fonds-betaalbare-koopwoningen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/06/24/meer-koopkansen-voor-starters-met-nationaal-fonds-betaalbare-koopwoningen
https://www.svn.nl/over-svn/nieuws/meer-betaalbare-koopwoningen-voor-starters-met-nationaal-fonds-betaalbare-koopwoningen/
https://www.svn.nl/over-svn/nieuws/meer-betaalbare-koopwoningen-voor-starters-met-nationaal-fonds-betaalbare-koopwoningen/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-545.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-545.html
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/woning/overdrachtsbelasting/tarieven_overdrachtsbelasting/het_tarief_van_de_overdrachtbelasting#%3A~%3Atext%3D10%2C4%25%20voor%20alle%20andere%2Cgelijk%20met%20de%20woning%20koopt
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/woning/overdrachtsbelasting/tarieven_overdrachtsbelasting/het_tarief_van_de_overdrachtbelasting#%3A~%3Atext%3D10%2C4%25%20voor%20alle%20andere%2Cgelijk%20met%20de%20woning%20koopt
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/woning/overdrachtsbelasting/tarieven_overdrachtsbelasting/het_tarief_van_de_overdrachtbelasting#%3A~%3Atext%3D10%2C4%25%20voor%20alle%20andere%2Cgelijk%20met%20de%20woning%20koopt
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huis-kopen/vraag-en-antwoord/vrijstelling-overdrachtsbelasting
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huis-kopen/vraag-en-antwoord/vrijstelling-overdrachtsbelasting
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2024/10/17/kabinetsreactie-evaluatie-wet-differentiatie-overdrachtsbelasting-en-verhoging-algemene-tarief-naar-104
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2024/10/17/kabinetsreactie-evaluatie-wet-differentiatie-overdrachtsbelasting-en-verhoging-algemene-tarief-naar-104
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proportionale Zulassungssteuer von 2 Prozent (bei einem Mindestbetrag von 1.000 EUR), eine 
Feste Hypothekensteuer von 50 EUR sowie eine feste Katastersteuer in Höhe von 50 EUR. Beim 
Verkauf von Wohneigentum (und dessen Zubehör) kann der private Erwerber beim Notar die An-
wendung der „Preis-Wert“-Regel beantragen, sofern der Übertragungspreis in der Urkunde ange-
geben ist. In diesem Fall ist die Steuerbemessungsgrundlage für die Berechnung der Eintragungs-
steuer der Katasterwert der Immobilie (neu bewertete Katasterrente – 5 Prozent – multipliziert 
mit einem Koeffizienten von 110). Einer der Vorteile, die sich aus der Anwendung dieser Regel 
ergeben, ist die Reduzierung der Notargebühren um 30 Prozent und die Begrenzung der Veranla-
gungsbefugnis der italienischen Steuerbehörde. Beim Kauf von einem mehrwertsteuerpflichtigen 
Unternehmen gilt eine Mehrwertsteuer von 4 Prozent, eine feste Registrierungssteuer von 200 
EUR, eine feste Hypothekensteuer in Höhe von 200 EUR sowie eine feste Katastersteuer in Höhe 
von 200 EUR. 

Voraussetzung für die vorgenannten Erleichterungen ist unter anderem, dass die Immobilie zu 
einer bestimmten Katasterkategorie – u.a. Zivilwohnung – gehört und sich zudem auf dem Gebiet 
der Gemeinde befindet, in der der Erwerber seinen Wohnsitz hat. Ist er in einer anderen Ge-
meinde ansässig, muss er innerhalb von 18 Monaten nach dem Erwerb seinen Wohnsitz an den 
Ort verlegen, an dem sich die Immobilie befindet. Die Erklärung, dass er seinen Wohnsitz verle-
gen will, muss in der Erwerbsurkunde enthalten sein, andernfalls ist sie verjährt. Der Erwerber 
darf in der Regel nicht Eigentümer einer anderen Immobilie in derselben Gemeinde sein und 
nicht schon einmal die gleichen Vergünstigungen in Anspruch genommen haben. 

Darüber hinaus können beim Kauf eines Hauses, das als Hauptwohnsitz genutzt werden soll, 
19 % der Hypothekenzinsen von der Einkommenssteuer bis zu einem Betrag von 4.000 EUR in 
Abzug gebracht werden. Was schließlich das vom Kreditinstitut für den Erwerb der ersten Woh-
nung gewährte Darlehen betrifft, so kommt, da es sich um eine mittel- bis langfristige Finanzie-
rung handelt (mit einer Laufzeit von mehr als 18 Monaten), der Ersatzsteuersatz von 0,25 Prozent 
(anstelle des sonst geltenden Satzes von 2 Prozent) zur Anwendung.19 

Um den Erwerb von Wohneigentum zu fördern, wurde mit dem Gesetz Nr. 147 aus dem Jahr 
2013 zudem der Hypothekengarantiefonds für den Erwerb der ersten Wohnung (il Fondo di ga-
ranzia per la prima casa) beim Ministerium für Wirtschaft und Finanzen eingerichtet.20 Konkret 
wird die öffentliche Bürgschaft des Fonds bis zu einem Höchstbetrag von 50 Prozent des Haupt-
anteils der Finanzierung u.a. für den Kauf der Hauptwohnung gewährt, deren Betrag 250.000 
EUR nicht übersteigt. Der Zugang zur Garantie des Fonds wird vorrangig den folgenden Katego-
rien von Rechtssubjekten gewährt (so genannte „vorrangige Kategorien“): 

 

19 Gemäß Artikel 15 ff. des Präsidialerlasses Nr. 601 von 1973 können Kreditinstitute für die Anwendung einer 
Ersatzsteuer anstelle von Stempel-, Stempel-, Hypotheken- und Katastergebühren sowie Steuern auf staatliche 
Konzessionen bei Finanzierungsverträgen mit einer Laufzeit von mehr als 18 Monaten (mittel- bis lange Lauf-
zeit") und damit zusammenhängenden Rechtsakten optieren. 

20 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(Legge di stabilita' 2014). (13G00191) (GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87), abruf-
bar unter https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sa (Originalversion unter 
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Bilancio_di_previsione/Legge_di_stabi-
lit/2014/Legge_di_Stabilitx_2014_Testo.pdf). 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sa
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Bilancio_di_previsione/Legge_di_stabilit/2014/Legge_di_Stabilitx_2014_Testo.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Bilancio_di_previsione/Legge_di_stabilit/2014/Legge_di_Stabilitx_2014_Testo.pdf
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– junge Ehepaare oder Lebensgefährten, die seit mindestens zwei Jahren zusammenleben; 

– Haushalte von Alleinerziehenden, in denen minderjährige Kinder leben; 

– Mieter von Wohnungen, die im Besitz von unabhängigen Trägern des sozialen Wohnungs-
baus sind; 

– junge Menschen, die das 36. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

Für Rechtsakte, die zwischen dem 26. Mai 2021 und dem 31. Dezember 2024 abgeschlossen wer-
den, ist die Möglichkeit vorgesehen, eine Erhöhung der Garantie auf 80 Prozent zugunsten derje-
nigen zu beantragen, die in den vorrangigen Kategorien einen Indikator für die wirtschaftliche 
Lage (sog. „ISEE“) von nicht mehr als 40.000 Euro pro Jahr aufweisen und die einen Kredit in 
Höhe von mehr als 80 Prozent des Kaufpreises der Immobilie einschließlich Nebenkosten in An-
spruch nehmen.21 Wird ein Darlehen in Höhe von mehr als 80 Prozent des Kaufpreises der Immo-
bilie beantragt, so wird für die folgenden zusätzlichen vorrangigen Kategorien eine andere 
Höchstsicherheitsleistung gewährt: 

– Haushalte mit drei Kindern unter 21 Jahren und einem ISEE von höchstens 40.000 EUR pro 
Jahr (Höchstgarantie von 80 %); 

– Haushalte mit vier Kindern unter 21 Jahren und einem ISEE von höchstens 45.000 EUR pro 
Jahr (Höchstgarantie von 85 %); 

– Haushalte mit fünf oder mehr Kindern unter 21 Jahren und einem ISEE von höchstens 
50.000 EUR pro Jahr (Höchstgarantie von 90 %). 

Mit dem weiteren Ziel, die Wohnautonomie junger Menschen zu fördern, sieht Artikel 64 (6) und 
(9) des „Sostegni bis Dekrets“ Steuervergünstigungen für den Erwerb der „ersten Wohnung“ für 
junge Menschen unter 36 Jahren vor, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Bei Vorlie-
gen der Voraussetzungen erfolgt eine Befreiung von der Zahlung der Eintragungssteuer, der Hy-
pothekensteuer und der Katastersteuer. Soweit Mehrwertsteuerpflichtige Umsätze betroffen sind, 
kann die Anerkennung einer Steuergutschrift in Höhe der an den Verkäufer gezahlten Mehrwert-
steuer erfolgen. Weiterhin kommt die Befreiung von der Ersatzsteuer auf mittel- bis langfristige 
Darlehen (0,25 %), die in der Regel auf das vom Kreditinstitut für den Erwerb der ersten Woh-
nung gewährte Hypothekendarlehen zu zahlen ist, in Betracht.22 

6. Reformüberlegungen 

Vergleicht man die Wohneigentumsquote der vorstehend betrachteten Länder, fällt Deutschland 
gegenüber den anderen Staaten nicht nur erheblich ab; einzig Deutschland weist zudem eine 

 

21 Artikel 64 des Gesetzesdekrets Nr. 73 aus dem Jahr 2021 – sogenanntes „Sostegni bis-Dekret“ – und spätere Er-
weiterungen). 

22 Artikel 18 des Präsidialdekrets Nr. 601 von 1973. 
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deutlich negative Entwicklung auf. Besonders kontrastiert dies mit Italien, das ausgehend von 
einer erheblich höheren Quote diese im betrachteten Zeitraum auch noch zu steigern vermochte. 

Betrachtet man die staatliche Förderung und Anreize im Zusammenhang mit dem Erwerb von 
Wohnraum zur Eigennutzung, zeigen sich zwischen den betrachteten Staaten auch hier ganz er-
hebliche Unterschiede. Die beiden Extreme stellen wiederum Deutschland und Italien dar: Wäh-
rend es in Deutschland keinerlei Vergünstigungen bei den anlässlich des Erwerbs anfallenden 
Steuern und Gebühren und keine steuerliche Absetzbarkeit von Kreditzinsen gibt, existiert in Ita-
lien ein ganzer Strauß von Maßnahmen, die den erstmaligen Erwerb von Wohneigentum erleich-
tern sollen, und zwar sowohl durch eine Reduzierung der Erwerbsnebenkosten als auch durch 
steuerliche Förderung. Während Frankreich wohl, insofern noch am ehesten mit Deutschland 
vergleichbar, im Wesentlichen lediglich eine – oftmals einkommensabhängige – Förderung durch 
staatlich geförderte Kredite oder einzelne Zuschüsse vorsieht, wählen die Niederlande zusätzlich 
den Ansatz steuerlicher Vergünstigungen in Gestalt der Absetzbarkeit von Hypothekenzinsen so-
wie der Reduzierung bis hin zum Erlass der Grunderwerbsteuer für bestimmte selbstnutzende 
Käuferkreise. Italien und die Niederlande haben zudem einen staatlichen Hypothekengarantie-
fonds eingerichtet, der eine kostengünstige Absicherung von Kreditnehmern für den Fall späterer 
finanzieller Schwierigkeiten bei der Bedienung der Hypothekenzinsen bietet. 

Angesichts dieses Befundes überrascht es nicht, dass in Deutschland nicht nur vereinzelt Re-
formüberlegungen und -forderungen hinsichtlich der Rahmenbedingungen für die Förderung 
von Wohneigentum zu verzeichnen sind, während entsprechende Debatten aus den anderen vor-
liegend betrachteten Ländern nicht berichtet werden. 

In der deutschen Diskussion wird unter anderem kritisiert, dass verschiedene Förderinstrumente 
ausgelaufen und nicht neu aufgelegt worden seien, andere Förderprogramme aber wiederum eher 
dem Klimaschutz als dem Eigentumserwerb breiter Bevölkerungsteile dienten.23  

Einschlägige Reformüberlegungen setzen nicht selten bei den Kaufnebenkosten an. So fordert 
etwa die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, den Ländern zu ermöglichen, beim Erster-
werb von selbstgenutztem Wohneigentum einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer von 
250.000 EUR pro Erwachsenen und 150.000 EUR pro Kind einzuführen.24  

Auch der Koalitionsvertrag zwischen SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN von 2021 for-
mulierte das Ziel, den Ländern eine flexiblere Gestaltung der Grunderwerbsteuer z. B. durch ei-
nen Freibetrag zu ermöglichen, um den Erwerb selbstgenutzten Wohneigentums zu erleichtern.25 

 

23 Pekka/Voigtländer, Neue Herausforderungen für die Wohneigentumsbildung, 2023, abrufbar unter 
https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Gutachten/PDF/2023/IW-Gutachten-Neue-Herausfor-
derungen-Wohneigentumsbildung.pdf, S. 26 f.). 

24 Bundestags-Drucksache 20/1855 vom 17.05.2022. 

25 Koalitionsvertrag „Mehr Fortschritt wagen“, https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koa-
litionsvertrag_2021-2025.pdf, S. 72. 

https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Gutachten/PDF/2023/IW-Gutachten-Neue-Herausforderungen-Wohneigentumsbildung.pdf
https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Gutachten/PDF/2023/IW-Gutachten-Neue-Herausforderungen-Wohneigentumsbildung.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/018/2001855.pdf
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf
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Auch sollen die Hürden beim Eigentumserwerb durch eigenkapitalersetzende Darlehen gesenkt 
werden.26  

Die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag schließlich setzt sich dafür ein, die Grunderwerb-
steuer beim erstmaligen Erwerb von Immobilien zu eigenen Wohnzwecken ganz abzuschaffen 
und darüber hinaus bundesweit eine Obergrenze von 3,5 Prozent Grunderwerbsteuer festzule-
gen.27 Sie schlägt zudem vor, die Grundsteuer abzuschaffen und jedem Steuerzahler einmalig zu 
ermöglichen, zehn Jahre lang linear alle Bau- beziehungsweise Kaufkosten selbstgenutzten 
Wohneigentums bis zu einer Höchstgrenze von 200.000 Euro steuerlich wirksam abzusetzen.28 
Zusätzlich fordert sie, KfW-Förderprogramme für Wohneigentum zusätzlich auf die Gewährung 
von Nachrangdarlehen zur Eigenkapitalbereitstellung auszurichten und den Wohneigentumser-
werb außerhalb von Ballungszentren gesetzlich zu fördern.29 

*** 

 

26 Koalitionsvertrag a.a.O. S. 72. 

27 Bundestags-Drucksache 20/10728 vom 19.03.2024; Bundestags-Drucksache 20/3204 vom 29.08.2022. 

28 Bundestags-Drucksache 20/10728 vom 19.03.2024; Bundestags-Drucksache 20/3204 vom 29.08.2022. 

29 Bundestags-Drucksache 20/10728 vom 19.03.2024; Bundestags-Drucksache 20/3204 vom 29.08.2022. 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/107/2010728.pdf
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